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  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-45 /2019  1N 

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Stadtplanung 09.08.2019 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Bürgerservice und Soziales vorberatend 25.06.2019 3/19   

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt 

vorberatend 25.06.2019 5/19  
 

Rat der Stadt Lünen beschließend 11.07.2019 3/19   

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
vorberatend 10.09.2019 6/19  

 

Rat der Stadt Lünen beschließend 26.09.2019 5/19   

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Konzept zum öffentlich geförderten Wohnungsbau in Lünen 

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

Das Konzept "Zusammenleben 2030" ist als Handlungsempfehlung zu verstehen. Die finan-

ziellen Auswirkungen können zu diesem Zeitpunkt noch nicht dargestellt werden. 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

Der öffentlich geförderte Wohnungsbau fördert die Inklusion in der Stadt. 

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

Die Verwaltung wird beauftragt der weiteren Planung das beigefügte Konzept "Zusammen-

leben 2030" zu Grunde zu legen und die erforderlichen rechtlichen und finanziellen Rah-

menbedingungen zu schaffen. 
 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

Der öffentlich geförderte Wohnungsbau ist ein wichtiges Instrument zur Schaffung und Er-

haltung von bezahlbarem Wohnraum. 

 

In den vergangenen zehn Jahren wurde nur sehr wenig öffentlich geförderter Wohnraum 

geschaffen. Gleichzeitig läuft bis zum Jahr 2030 die Preisbindung von über 1.000 Wohnun-

gen aus, die im Anschluss zu Marktpreisen vermietet werden können. 

 

Ohne Steuerung würde auch weiterhin nicht in ausreichendem Umfang preisgünstiger 

Wohnraum geschaffen und auch nur in Quartieren, in denen sich bereits jetzt einkommens-

schwächere Haushalte konzentrieren. 

 

Die Stadt Lünen beabsichtigt deshalb, eine flexible Quotenregelung einzuführen. Diese wird 

unter Berücksichtigung des im 2. Bericht zur sozialen Lage in Lünen 2017 dargestellten Sozia-

lindex und dem Bestand an öffentlich geförderten Wohnraum des jeweiligen Quartiers er-

mittelt. Für jede Baufläche wird festgelegt, wie groß der Anteil öffentlich geförderter Woh-

nungen mindestens sein sollte.  
 


	Verwaltungsvorlage   VL-45/2019 1N
	Bezeichnung  des  Tagesordnungspunktes
	Finanzielle  Auswirkungen
	Inklusionsverträglichkeit
	Beschlussvorschlag
	Sachdarstellung




